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KREISSTADT SIEGBURG                         
 
BEBAUUNGSPLAN  NR. 36/3 
 
 

 
TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN    
( E n t w u r f  zur  Durchführung der f rühzeit igen Betei l igungen, Stand: 
16.01.2025) 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften 
sowie Richtlinien anderer Art) können im Rathaus der Stadt Siegburg (Nogenter Platz 10), im 
Planungs- und Bauaufsichtsamt, eingesehen werden. 
 
 
 
1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen  
 
 

 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 3 BauNVO) 
 
1.1.1 Im Reinen Wohngebiet (WR) sind zulässig: 

 Wohngebäude, 
 Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets 

dienen. 
 

1.1.2 Im WR sind ausnahmsweise zulässig:  
 Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs 

für die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleinere Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes ?? 

 
1.1.3 Die nach BauNVO im WR ausnahmsweise zulässigen sonstigen Anlagen für soziale Zwecke 

sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke sind im Plangebiet nicht zulässig. 

 
 
1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 u. 18 BauNVO) 
 
1.2.1 Die (traufseitigen) Wandhöhen (WH) der baulichen Anlagen dürfen folgendes festgesetzte 

Maß nicht überschreiten. Gemessen wird bei geneigten Dächern senkrecht vom unteren 
Bezugspunkt (Definition unter 1.2.3) bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante 
der Dachhaut. Diese Festsetzung gilt nicht für Dachaufbauten, deren Giebelwand in der Flucht 
der darunter befindlichen Außenwand liegt. 

 
 Bei I Vollgeschoss  max. WH:    … m  wird im weiteren Verfahren festgelegt 

 
1.2.2 Die Firsthöhe bzw. die höchstgelegenen Punkte der baulichen Anlagen (GH) dürfen folgendes 

festgesetztes Maß nicht überschreiten. Gemessen wird bei geneigten Dächern senkrecht vom 
unteren Bezugspunkt bis Oberkante Dachhaut.  

 
 Bei I Vollgeschoss  max. GH:    … m  wird im weiteren Verfahren festgelegt 
 
1.2.3 Der untere Bezugspunkt ist entweder der Punkt auf der Straßenbegrenzungslinie bzw. der 

straßenseitigen Grenzlinie der privaten Grundstücke mittig der Gebäudefassade oder der der 
Mitte der jeweiligen straßenseitigen Gebäudefassade am nächsten gelegen ist. Bei 
Eckgrundstücken ist die höher gelegene Verkehrsfläche maßgebend. 

 

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
 
1.3.1 Im reinen Wohngebiet (WR) sind ausschließlich Einzelhäuser (Definition unter 1.3.2) und 

Doppelhäuser (Definition unter 1.3.3) mit einer maximalen straßenseitigen Gebäudelänge von 
14,00 m zulässig.      

 
1.3.2 Einzelhäuser sind allseitig freistehende Gebäude, die an den beiden seitlichen 

Grundstücksgrenzen die nach Landesrecht erforderlichen Abstandsflächen einzuhalten 
haben. 

 
1.3.3 Doppelhäuser sind zwei selbstständig benutzbare, an einer gemeinsamen Grundstücksgrenze 

– auch gestaffelt – aneinander gebaute, im Übrigen jedoch freistehende Gebäude. Zu der 
nicht angebauten seitlichen Grundstücksgrenze muss die nach Landesrecht erforderliche 
Abstandsfläche eingehalten werden. 

 
 
1.4 Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB und § 12 Abs. 6 BauNVO) 
 
1.4.1 Oberirdische Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) sowie offene Stellplätze sind 

innerhalb der überbaubaren Fläche und innerhalb der seitlichen Abstandfläche zulässig. 
 
1.4.2 Bei der Errichtung von Carports und Garagen ist auf dem Baugrundstück ein Mindestabstand 

von 5,00 m zwischen der Garageneinfahrt und der Straßenbegrenzungslinie einzuhalten. 
 
1.4.3 Stellplätze sind ohne Überdachung auch im Bereich der Vorgärten (Definition unter 2.2.4) 

zulässig, sofern es sich um notwendige Stellplätze handelt, die nicht in erforderlichem Maße in 
den Flächen gem. 1.4.1 (überbaubare Flächen und seitliche Abstandsflächen) untergebracht 
werden können. 

 
1.4.4 Stellplatzflächen sowie Zufahrten zu Garagen oder zu überdachten und offenen Stellplätzen 

sind wasserdurchlässig auszuführen. Zulässig sind z.B. Rasengittersteine, 
Rasenfugenpflaster, Porenpflaster, Schotter etc. 

 
 
1.5 Nebenanlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 u. 2 BauNVO) 
 
1.5.1 Außerhalb der überbaubaren Flächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO 

bis zu einer Grundfläche von 10 qm in Summe pro Baugrundstück zulässig. 
 
1.5.2 Auf straßenseitigen nicht überbaubaren Flächen – im sog. Vorgartenbereich (Definition unter 

2.2.4) – sind Nebenanlage unzulässig. Ausgenommen sind Standplätze für Abfallbehälter und 
Wärmepumpen. 
 

1.5.3 Standplätze für Abfallbehälter und Wärmepumpen im Vorgartenbereich sind nicht auf die 
zulässige Gesamtfläche der Nebenanlagen anzurechnen. 

 
 
1.6  Höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 
 
1.6.1 Für das Reine Wohngebiet (WR) ist die höchstzulässige Zahl der Wohnungen mit zwei 

Wohneinheiten pro Einzelhaus (Definition unter 1.3.2) und einer Wohneinheit pro 
Doppelhaushälfte (Definition unter 1.3.3) festgesetzt.  

 
 
1.7 Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs.1 Nr. 13 BauGB) 
 
1.7.1 Versorgungsleitungen (z.B. Strom, Fernmeldeanlagen, Breitbandkabel) sind unterirdisch zu 

führen.  
 
 
1.8 Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs.1 Nr. 20 und 25 BauGB) 
 
1.8.1 Dachflächenbegrünung  

Dachflächen von Flachdächern und flach geneigten Dächern bis max. 15 Grad Neigung 
inklusive Garagen und Carports sind unter Beachtung der brandschutztechnischen 
Bestimmungen mit einer standortgerechten Vegetation zu begrünen. Die Verpflichtung zur 
Begrünung gilt auch für aufgeständerte Fotovoltaik-Anlagen. 

 
 Der Begrünungsaufbau und die verwendeten Substrate und Materialien müssen mindestens 

den Anforderungen der FLL-Richtlinie (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V.) für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen in der 
jeweils bei Eingang des Bauantrages als Richtlinie eingeführten Fassung der Richtlinie 
entsprechen. 

 
 Die Dachflächenbegrünung ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen, Ausfälle sind zu 

ersetzen. 
 

 2.3.1 Massive Einfriedungen (z.B. Mauern) sind in den Vorgärten (Definition unter 2.2.4) zu 

Hinweise 
 
 
1. Abfallwirtschaft  7.  Bodendenkmalschutz 
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